
Anlage 1 zur Vorlage Nr. 0786 2010 
 
 
Entwurf 
 
Stand 16.08.2010 
 
 
Aufgrund der §§ 6,8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) in der zur-
zeit geltenden Fassung hat der Rat der Stadt Burgdorf in seiner Sitzung am _________ 
folgende Satzung beschlossen. 
 
 

§ 1 
 
Die Gebührensatzung für Jugendfeizeiteinrichtungen der Stadt Burgdorf wird aufgehoben. 
 
 

§ 2 
 
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.11.2010 in Kraft. 
 
 
 
 
 
 
Burgdorf, den ______.2010 
 
 
 
 
 
 
 
Baxmann 
(Bürgermeister) 




